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Abriss der Geschichte der Juden in der
Schweiz vom Mittelalter bis heute

Myrthe Dreyfuss-Kahn

Résumé

Cef arf/c/e fra/'te de /'d/'sto/'re des y'u//s en Su/'sse depu/'s /e Moyen-âge y'usgu'd

auy'ourd'du/'. // montre comment /o Su/'sse, comme /e reste de /'Europe et/orte-
ment /'n//uencée por /'£g//'se catdo//'gue, 0 prat/'gué /'anf/'sém/'t/'sme. Hu 14^

s/'èc/e, oprès /a peste, /es y'u//s ont été expu/sés de Su/'sse. Zorsgu'/'/s sont reve-
nus, ou 17® s/èc/e, seu/s gue/gues « v///ages y'u//s » comme End/'ngen et tengnou
/es ont to/érés. C'est grâce à /o Réi/o/ut/'on /rança/'se, et p/us tard à /a press/'on

économ/'gue de /o Fronce et des £tats-l/n/s, gue /es y'u//s ont eu /o //'derté de

s'étad//r où don /eur semd/a/'f, et c'est seu/ement en 1874 gue /o réi//'s/'on de /o

Const/'tut/'on/édéro/e /eur accorde /o p/e/ne égo//'té po//'t/'gue. /Wo/'s en 1893, /es

port/s conservateurs réuss/'ssent à/a/'re /'nferd/'re /'adattage r/'tue/, montrant par
/à gu'/'/s pouva/'ent mettre un/re/'n aux //'déraux. t'ant/sém/'t/sme /atent éc/ata à

nouveau au grand your dans /es années 1933 - 1945 avec /a po//f/'gue ma/deu-

reuse envers /es étrangers et /es ré/ug/'és. Huy'ourd'du/, en 5u/'sse, presgue
18'OOD y'u//s v/'vent en pa/x et en donne entente avec /e reste de /a popu/af/on
su/'sse.

Zusammenfassung

Der4rt/'/ce/ dedande/t d/'e Gescd/'cdfe der luden /n der 5cdwe/'z vom M/'tte/a/ter
d/'s deute. Es ze/'gf, dass d/'e Scdwe/'z, ädn//'cd w/'e das üdr/'ge Europa, sfar/r von
der /catdo/Zscden /C/rcde dee/'n//usst, anf/yüd/'scd war. /Vacd der Pest /'m 14. ladr-
dundert werden d/'e luden vertr/'eden. /m 17. ladrdunderf/redren s/'e zurüc/c und
/rönnen s/'cd nur /'n den sog. ludendör/er End/'ngen und Lengnau n/'eder/assen.

Dan/r der Französ/'scden Fevo/ut/'on und später durcd den w/'rtscda/f//'cden Druc/e

von Eran/rre/'cd und den LZS/l erda/ten d/'e luden d/'e /V/'eder/assungs/re/'de/'t /'n

der 5cdwe/'z. D/'e vo//e G/e/'cdderecdf/'gung er/o/gt m/'t der rev/'d/'erten Bundes-

ver/assung von 1874. Den /Conservaf/'ven ge/ang es m/'t der Durcdsetzung des

Scdäcdtverdots von 1893 zu ze/'gen, dass d/'e /ronservat/'ven /Cre/'se d/'e //'dera/en
/'m Zaune da/ten /rönnen. Der /atente 4nt/'sem/'t/'smus dracd w/'eder /'n den lad-
ren 1933-1945 m/'t der ung/uc/r//'cden Fremden- und F/ücdt//ngspo//t//r aus. f/eu-
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fe /eben /n der Scbw/e/'z gegen IS'OOO Juden m/t der übr/'gen ßei/ö/fcerung/r/'ed-
//c/7 und /'n f/ntracbt m/'te/'nonder zusommen.

Einleitung

Die Geschichte der Minderheiten in der Schweiz, also auch der Juden, ist

seit der Entstehung der Eidgenossenschaft sehr abwechslungsreich. Die ersten
Juden kamen mit den Römern in unsere Gegend. Sie lebten hier zerstreut und

unauffällig, so dass man sie kaum bemerkte.

Mittelalter (Juden lebten vor allem in den Städten)

Im Hochmittelalter begegnet man den Juden vor allem in den Städten, wo
sie seit etwa 1100 (erster Kreuzzug) enormen Diskriminationen ausgesetzt
waren. Infolge päpstlichen und behördlichen Erlassen, mussten sie seit 1215

spezielle Zeichen tragen. Dies war für die Männer ein spitzer Hut, der später
meist durch einen gelben Ring aus Stoff auf den Kleidern ersetzt wurde, wie es

für die Frauen üblich war
Zudem waren den Juden die meisten Berufe nicht erlaubt. So konnten Sie

weder als Kaufleute, Handwerker noch als Bauern tätig sein. Hingegen waren
sie dazu verpflichtet, gegen Zins, Pfänder und Garantien Geld auszuleihen. Dies

deshalb, weil die Katholische Kirche 1215 Kredite gegen Zins als unmoralisch
verboten hatte. Während der ersten Pestepidemie von 1348/49, wurde den

Juden vorgeworfen, sie hätten die Brunnen vergiftet. Entweder vertrieb man
sie, unter Zurücklassung von Hab und Gut oder man ermordete sie, indem man
sie in einen engen Raum zusammentrieb und verbrannte. Diese Massnahme
hatte noch einen zweiten Grund: So brauchte man die Kredite nicht zurückzu-
bezahlen und war seine Schulden los. Nach einer Reihe von Jahren kamen für
kurze Zeit nochmals Juden als Kleinkreditgeber in einige Schweizer Städte zu-
rück. Sie wurden dann aber um 1500 endgültig vertrieben, weil im weltlichen
Recht das Zinsverbot zunehmend aufgehoben wurde. So brauchte man die
Juden nicht mehr. Für eine relativ grosse Zeitspanne begegnete man deshalb

nur noch wenigen Juden auf eidgenössischem Gebiet (vor allem Ärzten,

Schriftgelehrten, Übersetzern, Bibelspezialisten).

SO /Afar/ss der Gesc/i/cdte der Juden /n der Scb we/z vom M/'fte/a/ter b/s beute



Jude m/t Sp/'tz/iuf: M/'nnesönger Süss/r/'nd vo/i 7r/mfoerg ('Manesse-ß/'/derhaudsc/tn/fJ

Anfang der Neuzeit
(Juden lebten vor allem in ländlichen Gebieten)

Im 17. Jahrhundert begegnet man verschiedenen, kleineren jüdischen Nie-

derlassungen in der Schweiz. Als besonders wichtig gelten die Surbtaler (Aar-
gauer) Dörfer Endingen und Lengnau. Seit 1678 durften Juden in diesen beiden

Aargauer Dörfern Wohnsitz nehmen. Der Kanton Aargau war Untertanenge-
biet, gehörte zur Grafschaft Baden, welche den Kantonen Bern, Zürich und
Glarus unterstellt war. Ein Landvogt zog speziell von den Juden die sog. Schutz-
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zölle ein. Die Juden durften, wie früher, weder im Gewerbe noch als Bauern

tätig sein, vor allem fungierten sie wieder als Kreditgeber, aber auch als Pfer-

de-, Vieh- und Weinhändler und fuhren auf den Zurzacher Markt, wo sie gewis-
se Waren feil hielten. Diese Waren waren meist nicht eingelöste Pfänder oder
in Kommission übernommene Haushalt- und Mercerieartikel. Letztere vertrie-
ben sie auch oft als Hausierer. Meist lebten die Juden in sehr bescheidenen
Verhältnissen.

Sie durften aber ihre Religion ausüben, d.h. Betlokale errichten, eigene
Schulen führen, Kultusbeamte einstellen, etc. 1750 errichteten sie einen Fried-

hof, der zwischen Endingen und Lengnau liegt und heute noch in Betrieb ist. Da

es in Endingen keine Kirche gab, musste man an der Synagoge eine Uhr anbrin-

gen, damit jedermann über die Uhrzeit orientiert war. Eigentlich durften die
Juden über keinen Grundbesitz verfügen. Höchstens, wenn bei einer Gant oder
bei einem beabsichtigten Verkauf kein Bieter vorhanden war, konnte ein Jude

das angebotene Objekt erwerben. Wohnte in einem Haus sowohl eine christli-
che, wie auch eine jüdische Familie, waren zwei separate Eingänge vorge-
schrieben. Deshalb findet man noch heute aus jener Zeit stammende Liegen-
Schäften mit zwei Eingängen Bild 7). Die jüdischen Familiennamen, wie Bern-

heim, Bloch, Bollag, Brandeis, Braunschweig, Dreifuss, Gideon, Guggenheim,
Moos, Oppenheim, Picard, Ries, Weil, Wyler, waren in Endingen und Lengnau
stark vertreten.

&2 Abr/ss der Gesc/w'cbte der Juden /'n derScbwe/'z i/om /W/tte/u/ter b/'s beute



Synagogen von End/'ngen (7/n/csJ une/ Lengnau (rectaj

Synagoge von lengnau
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JiMsc/ier Fr/'edbo/ /'n fnd/ngen

Haus m/tzwe/ f/'ngöngen
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Die Helvetik (Ansätze für die Gleichberechtigung der
Juden)

1798 drangen die Franzosen unter Napoleon in die Schweiz ein und gründe-
ten die helvetische Republik. Als Teil dieses liberalen Staates sollte auch die

Emanzipation der Juden in Angriff genommen werden; allerdings ohne Erfolg
in Endingen und Lengnau. Während in anderen Orten, in Basel oder Bern, die

Gleichberechtigungsversuche mehr Erfolg hatten. Diese Tendenz der Gleichbe-

rechtigung entspricht den Staatsverträgen zwischen Frankreich und der

Schweiz; das heisst, die Schweizer in Frankreich und die Franzosen in der
Schweiz wurden gleichberechtigt und nach der französischen Revolution von
1789 genossen auch die französischen Juden volle Gleichberechtigung, so dass

die in der Schweiz lebenden französischen Juden mehr Rechte genossen als

ihre schweizerischen Glaubensbrüder. Zum Beispiel begegnet man auch in

Zürich zur Zeit der Helvetik französichen Juden; sie durften sich hier niederlas-

sen, im Unterschied zu ihren schweizerischen Glaubensbrüdern. In der Bun-

desverfassung von 1848 wurden die Juden immer noch diskriminiert. Interes-
santerweise war 1855 ein in Zürich wohnhafter jüdischer Franzose namens
Jaques Ries (ein Enkel des Endinger Rabbiners) ein Mitbegründer der Schweize-

rischen Kreditanstalt.

Volle Gleichberechtigung für die Juden ab 1874

Erst durch die revidierte Bundesverfassung von 1874 erlangten alle Juden in

der Schweiz die volle Gleichberechtigung. Die Niederlassungsfreiheit war auch

für die Juden der Moment, wo sie endlich vom Land wieder in die Stadt ziehen

durften. Und so zogen viele Juden von Endingen und Lengnau nach Baden oder
Zürich. In den meisten Schweizer Städten bildeten sich jetzt jüdische Gemein-

den, wurden Synagogen und Friedhöfe errichtet. Es zogen Juden aus Deutsch-

land, Frankreich und Österreich in die Schweiz und als Folge von Pogromen
auch osteurpäische Juden. Nach dem ersten Weltkrieg lebten hier ca. 21'000
Juden.

1894 Schächtverbot

1894 wurde das Schächten (das Tiere Schlachten nach ritueller Art) mit
Ausnahme des Schächtens von Geflügel mit einer Änderung der Bundesverfas-
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sung verboten. 1973 ist dieser Artikel aus der Bundesverfassung verschwunden
und wurde 1978 im Tierschutzgesetz verankert.

Antisemitische Tendenzen nach dem 1. Weltkrieg und ab

1933 der Nationalsozialismus in Deutschland und seine

Folgen

Nach dem 1. Weltkrieg begegnet man analog zu den umliegenden Ländern
wieder vermehrt antisemitischen Tendenzen. Dies manifestierte sich z.B. bei

den verweigerten Niederlassungsbewilligungen für osteuropäischen Juden in

der Schweiz. Nachdem 1933 in Deutschland der Nationalsozialismus unter
Adolf Hitler an die Macht gekommen war, flüchteten unmittelbar danach 2000
Sozialisten, Juden und Nazismus feindliche Intellektuelle in die Schweiz. Auch

Transporte von jüdischen Kindern erreichten unser Land. Diese Kinder fanden

Unterschlupf in jüdischen und christlichen Familien, sowie im jüdischen Kin-

derheim Wartheim in Heiden (AR).

Jüdische Flüchtlinge in der Schweiz galten nur als Emig-
ranten

Allerdings galten die jüdischen Flüchtlinge nicht als Flüchtlinge, sondern als

Emigranten, was bedeutet, dass sie kein Anrecht auf staatliche Unterstützung
hatten.Deshalb musste die jüdische Gemeinschaft der Schweiz für die Kosten
dieser Emigranten aufkommen. Zudem bekamen im August 1938 die Juden in

Deutschland und Österreich auf Vorschlag der Schweizer Regierung den J-

Stempel in ihre Reisepässe eingetragen. Infolgedessen konnten sie nur mit
einer schweizerischen Spezialbewilligung in unser Land einreisen. So wurden
viele jüdische Flüchtlinge an unseren Grenzen abgewiesen. Heute sieht die
Schweiz ein, dass dies ein riesiger moralischer Fehler war, und am 8. März
1995 entschuldigte sich dafür der damalige Bundespräsident Villiger namens
der Eidgenossenschaft vor der vereinigten Bundesversammlung beim jüdi-
sehen Volk. Auch Schweizer Banken mussten zugeben, dass sie grosse morali-
sehe Fehler begangen hatten, indem sie zum Beispiel von den gesetzlichen
Erben, für durch die Nazis während des Holocaust umgebrachten Verwandten,
eine Todesbescheinigung und andere Unterlagen verlangten, was natürlich
unmöglich war. Es gab aber auch eine Reihe von Helfern, die verbotener Weise
den Flüchtlingen halfen, die Landesgrenze zu überqueren. Zu dieser Kategorie
Menschen gehörte zum Beispiel der St. Galler Polizeihauptmann Grüninger. Er
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datierte die Grenzübertritte von Flüchtlingen vor August 1938, weshalb er sei-

nen Job verlor, wegen falschen Angaben verurteilt und seiner Pension verlustig
ging. Erst 1995, einige Jahre nach seinem Tode, wurde er rehabilitiert. Seine
Familie hat, mit dem dank der Rehabilitation nachträglich fällig gewordenen
Pensionszahlungen, einen Fonds zugunsten unschuldig Verfolgter gegründet.

Da, wie schon erwähnt, die jüdischen Flüchtlinge nur als Emigranten be-
handelt wurden, und deshalb keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung
der Schweiz besassen, hatte 1933 der damalige jüdische soziale Dachverband
VSJA (Verband Schweizerischer Jüdischer Armenpflegen) später VSJF (Verband
Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen bzw. Flüchtlingshilfen) eine erste Geld-

Sammlung unter der jüdischen Bevölkerung durchgeführt, mit dem horrenden
Erfolg von 150'000 Franken. 1936 formierte sich dann der Dachverband der
Schweizerischen Flilfswerke, die SFH (Schweiz. Flüchtlingshilfe), übrigens auf
Vorschlag der Jüdischen Flüchtlingshilfe. Der SFFI gehörten u.a. die Caritas, das

HEKS, das Arbeiterhilfswerk, das Schweiz. Rote Kreuz und der Christliche Frie-

densdienst, an. Die SFFI half dem VSJF bei seinen Unterstützungsaufgaben in

finanziellen, wie auch in organisatorischen Fragen. Vor allem aber war es auch
das amerikanische Joint Committee, das dem VSJF via verschiedener Kanäle

finanzielle Mittel zur Bewältigung seiner riesigen Aufgaben zur Verfügung stell-
te.

Nachdem aber offensichtlich war, dass Deutschland den Krieg nicht gewin-
nen konnte, änderte die Schweiz ihre FHaltung hinsichtlich der jüdischen Emig-
ranten und beteiligte sich ebenfalls an deren Kosten. Auch konnten bedrohte
italienische Juden ohne Komplikationen in die Schweiz gelangen. Die Flüchtlin-

ge lebten zum grössten Teil in Lagern; viele Männer halfen bei Strassenunter-
haltsarbeiten und erhielten dafür ein Taschengeld. Am Ende des 2. Weltkriegs
befanden sich offiziell 55'000 zivile Flüchtlinge, darunter fast 30'000 Juden, in

der Schweiz. Dies bedeutet, dass die Schweiz, gemessen an ihrer Wohnbevöl-
kerung, achtmal so viele Flüchtlinge wie die USA aufgenommen hatte. Nach
dem Krieg allerdings mussten die meisten Flüchtlinge unser Land wieder ver-
lassen. Nur vor allem jene konnten dableiben, welche schon vor dem Krieg hier
Verwandte hatten. Diejenigen, welche bleiben durften, erhielten gleichzeitig
auch eine Arbeitserlaubnis. Nach dem 2. Weltkrieg war man in der Schweiz

gemäss dem neuen internationalen Flüchtlingsgesetz punkto Aufnahme von
Flüchtlingen grosszügiger geworden. Der VSJF erhielt neue Aufgaben zuerst
musste er die D.P. (displaced persons), welche in den Konzentrationslagern
überlebt hatten, betreuen. Sie fanden Erholung in der Schweiz und man muss-
te danach für sie definitive Destinationen in verschiedenen Ländern finden, wo
sie ein neues Leben aufbauen konnten. Die Schweiz gewährte dem VSJF bzw.
dessen übergeordneten Behörden dem SIG (Schweiz. Israelitischer Gemeinde-
bund) ein zinsloses Darlehen zum Erwerb einer alten Flotelliegenschaft „Les
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Bergues du Léman", Vevey. Hier konnten alte jüdische Flüchtlinge auf Kosten
der Eidgenossenschaft ihren Lebensabend verbringen.

Zionismus

Wenn man von der jüdischen Geschichte in der Schweiz spricht, muss man
auch das Kapitel über den Zionismus erwähnen (Zion ist der Berg bei Jerusalem
und Zionismus bedeutet die Rückkehr ins gelobte Land) 1894 wohnte der aus

Budapest stammende, für eine Wiener Zeitung tätige Journalist Theodor Herzl,
in Paris dem Prozess gegen den jüdischen Hauptmann Dreyfus bei. Dreyfus
wurde zu Unrecht als Verräter verurteilt, aus der französischen Armee gewor-
fen, und auf eine Insel verbannt. Später wurde er rehabilitiert. Herzl zog aber
bei der Verurteilung den Schluss, dass überall auf der Welt Antisemitismus
herrscht, und dass dieses Problem nur durch einen eigenen Staat zu lösen sei.
Deshalb verfasste er die Schrift „Der Judenstaat". Nicht viel später, am 28.-31.

August 1897, fand der 1. Zionistenkongress in Basel statt. In Basel deshalb, weil
in München, wo der Kongress ursprünglich hätte stattfinden sollen, sich die

dortigen Rabbiner aus Angst weigerten, die Organisation des Kongresses zu

übernehmen. Rund 2000 Delegierte aus aller Welt, vorwiegend aus Osteuropa,
nahmen am Kongress in Basel teil. Herzl erklärte, dass der Zionismus beabsich-

tige, eine öffentlich rechtlich gesicherte Heimstätte für das jüdische Volk in

Palästina zu schaffen. Bis zur Errichtung dieses Staates, am 14. Mai 1948, fan-
den 22 Zionistenkongresse, davon allein 14 in der Schweiz, statt - der letzte
Kongress 1946 wiederum in Basel.

Schlussbemerkung

Nach der Gründung des Staates Israel mussten die sephardischen Juden
(das sind Juden, die 1492 und etwas später aus Spanien und Portugal vertrie-
ben wurden und in Nordafrika und im Osmanischen Reich. Aufnahme fanden)
aus den arabischen Ländern fliehen. Vielfach fanden sie Aufnahme in Frank-

reich, Israel, USA aber auch in der französischen Schweiz. Unter anderem in Les

Bergues du Leman befanden sich eine Anzahl Sephardim. Nachdem Russland
1956 die ungarische Befreiungsbewegung niedergeschlagen hatte, suchten
viele Ungarn Asyl in der Schweiz, darunter befanden sich auch einige Juden.
Der Prager Frühling verursachte 1968 ebenfalls eine Flüchtlingswelle, sodass

einige tschechische und slowakische Juden in der Schweiz Asyl fanden. Wäh-
rend der 1980er Jahre erreichten auch jüdische Flüchtlinge aus dem Iran in

unser Land; meistens waren sie über die Türkei hierher gelangt, wurden hier
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mit Rotkreuzpapieren versorgt und reisten weiter nach Wien, wo sie auf das

amerikanische Visum warteten. Aber auch einige iranische Juden fanden in der
Schweiz Asyl. Nach 1989 gelangten auch einige russische und ostdeutsche Ju-

den in die Schweiz und 1992 einige Gruppen bosnischer Juden. Deshalb ist es

nicht erstaunlich, dass eine richtige Mischung aus aller Welt heute in der
Schweiz lebt. Während sich aber seit 1930 die Schweiz. Bevölkerung verdop-
pelt hat (von 4 auf 8 Millionen), hat die jüdische Bevölkerung deutlich abge-

nommen. Gründe dafür sind: Mischehen, die Auswanderung nach Israel von
jungen Religiösen und nicht Religiösen und die Alija (Auswanderung nach Isra-

el) von pensionierten Zionisten zumal man mit der AHV dort günstiger leben
kann. In der Schweiz begegnet man heute oft Juden in sehr guten Positionen:
in der Industrie, den Banken, dem wissenschaftlichen Sektor, ja sogar in der
Armee und in bedeutenden politischen Ämtern.

Heute leben gegen 18'000 Juden in der Schweiz, davon etwa 7'800 in Genf
und Umgebung und rund 6'700 in Zürich und Umgebung. Dazu kommt die

Gruppe der hier arbeitenden Israelis, die aber leider meist nicht Mitglieder der
jüdischen Gemeinde geworden sind. - In Endingen gibt es heute nur noch sie-

ben, in Lengnau 25 Juden, letztere im dortigen jüdischen Altersheim. Die hiesi-

gen jüdischen wohltätigen Institutionen zählen hingegen zu den besten und

wohldotiertesten der ganzen Welt. In der Endinger Synagoge finden noch eini-

ge Gottesdienste und gelegentlich Hochzeiten statt. Hingegen plant man, die

Lengnauer Synagoge in ein Museum umzuwandeln.

Myrthe Dreyfuss-Kahn (1928) ist Bürgerin von Basel, wo sie die Schulen besuchte. Sie

studierte in Basel und im Ausland Volkswirtschaft und doktorierte über „Die Frauener-
werbsarbeit in der Schweiz". Nach der Heirat (1956) dem Ingenieu Marc F. Dreyfuss
widmete sie sich vor allem den Aufgaben als Hausfrau und Mutter ihrer drei Kinder.
Daneben war sie im Bund Schweizerischer Frauenvereine tätig, besuchte Kurse in Bi-

belwissenschaft und jüdischer Geschichte und amtierte unter anderem als Präsidentin
des Israelitischen Frauenvereins Zürich. Von 1985-96 wurde sie als erste Frau in der
Geschäftsleitung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes gewählt und mit
dem Sozialressort betreut. Sie engagierte sich in dieser Funktion bei der Flüchtlingshil-
fe, als Präsidentin der Schweizerischen Jüdischen Flüchtlingshilfe VSJF und als Vor-

Standsmitglied der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH. Zudem war sie beim Europäi-
sehen Rat der jüdischen Sozialinstitutionen und bei der Rehabilitation von Hauptmann
Paul Grüninger tätig. Sie war auch aktiv beim Aufbau des Archivs für jüdische Zeitge-
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